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. •: 90. l.\iai 1975 Nr. 3147 

. ,: Die . Einwohnergemeinde I-Iörriwil unterbreitet dem Regierungsrat 

den speziellen Bebauungsplan nDorfkern 11 und die dazue;ehörenden 

Sonderbauvorschriften zu; Genehmlgtlng, 

Horriwil besitzt über das ganz.e Gemeindegebiet einen ·rechts-

:;< .gültigen allgemeinen Bebauun·gsplan (Zonenplan), welcher mit RRB 

C Nr. 5978 vom 18. Dezember 196'4 genehmigt V!Urde~ . 
:~_.: :::'~ : __ .... i .... 

_, L ... UJ.a .. das J:)C?pfzel.'ltrum einer zonengemässep. Nutzung zuzuführen, hat die 

Gem~ind~ I{o~riwil einen speziellen Beb~uungsplan ausarbeiten 

lassen, der die gesamte Ortskernzone überdeckt. Der Plan besteht 

- ··- .aüs .. 2 Teil·pläneri, dem· Gestal tungsp'lah und dem Baulinienplan. Die 

( 

möglichen Neubauten sind· im Gestal.turigSplan verbindlich darge

stellt.' Die Sonderbauvorsch:ri·ften legeh ·die Zahl der Baukörper 

söwiEf deren First- und F~släadenrichtung fest. Ein gewisser Spiel-

raum· wi.rd den.·. Abst-ufungen . der· Gebäude innerhalb der Hausbau- I 
linien .1Jelassen, die in beiden Teilplänen ersichtlich sind. Die 
Ausrititzl:m$. ist durch. die Hausb~ulinien bestimmt, beträ_gt ·aber 
~ ..... • . · .. , .. 
im Max.imUi.n ö~ 6. Es sind ma.-"'C~ 3 o·esqhosse erlaubt. Z,j:f·'··-guten Ein-

gliederung der Neubauten in das ·,Ort-~bild werden genah~:Vorschriften 
bezüglich der Fassaden- und Dachgestaltung, der Farbg.ebung sowie 

der Umgebungsgestaltung erlassen. Rings um den neu zu schaffenden 

Dorfplatz werden Läderi.'; --~ kuliürelle Einrichtungen und Gewerbe 

. ko.nzentri~;r:t o Der sp~:;:;ie:J~+~· B~J:?9UUJ:1g,sp],.an "Dorfkern 11 br?-11:gt ge
s.tal terisch und. vrqb.rlgygi_e;nd.~ch .. gros~e yortei);e. Die Realisierung 

der Ueberbauung \lrird dadurch erleichtert, dass es der Einwohner

gemeinde, der Bürgergemeinde sowie der Kirchgemeinde möglich ist, 

'das Land in der Umgebung 'd.:e~v Bbrifplatz:es;· zu erwerben. 
. . 

,. -Die . i?f:f\3ntil:i:'c<?J:f~ JAY:f;lag~~ ~:r~9:Rgi9~;: :i,.n[·~9f.~,~,:rZJ~A~ vo_m 1.. Fe_bruar bis 
2. März 1975. \lfährend der gesetzlichen Fris,Y.::-Jt/1l;r'de -1 E:~nsprache 

eingereicht. Diese V!Urde im Laufe der Verhandlungen zum Teil 
_:_ ·,· :'·~···;. 

~ .. . . .. 
. ..... · ··-~ -, .. tfi. :: J:.;~(::···r, .~.r. .1. · · · 
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zurückgezogen. Die noch verbleibenden Einsprachepunkte lehnte der 
Gemeinderat ab. Die Einsprecherin reichte anschliessend einen 
Rekurs an die Gemeindeversammlung ein. Diese lehnte die Be
schwerde vollumfänglich ab und genehmigte den Plan und die 

.·. _spez_ie];len Bauvor$chr:i_ften in ·SJ.er y~rs~mlung vom 27. f1ärz 1975. 
•-::· ,-.,. 

:.· c·;Fo'rmeli· Wt:irde · ·aas Verf811.Y:eü richtig --·aurchgeführt •. 

~Iateriell sind folgend,e Bemerkungen anzubringen: 
.. . . .. .· ... · . . 

- '· .. 

1 .. Bei der Neupa.:p~e+l.ierung bzv1. _bei der Abparz.E?llierung einzelner 
Grundstück-e gürften. an verschiedenEm Stellen Grenzbaurechte ( 
als Folge der geschlossenen Bauweise erforderlich sein. Diese 
Grenzbaurechte sind bei der Neuparzeliierung lindvor Erteilung 
de·r Baubewilligung· im Grundbuch eintragen zu lassen·. · 

2. In den speziellen Bauvorschriften wird in Art. 10 die Planungs
kommission .ermächtigt, in bestimmten Fällen Hausbaulinien zu 
fixieren. Hier, Jnuss der Vorbehal:t ._angebra~ht werden,. dass diese 
neuen Hausbaulinien.im -ordent~ichep.-Bauplanverfahren gernäss 

· Baugesetz §§ 12 .-:-:-:. 15 ;in Rechtskraf-t gesetzt werden müssen. 
. . .. ~ 

3. Bei einer allfäll.igeh' .Neuauflage .der spe.ziellen Bauvorschriften 
. ' . . . . . . . 

sind die Artikel durch _Paragraphen zu ersetzen, da es sich hier 
um Gemeinderecht handelt. ( 

beschlossen i ·· 

1. Der spezielle Bebauungsplan· 11 Dorfkern 11 der Einwohnergemeinde 
Horriwil wird mit deri dazugehörenden· Sonderbauvorschriften ge-
nehrnigt. ..' . . ; ... : ._:_; 

2. Die Gemeinde Horriwil wirsi: verhalten, ·dem Am.t für Raumplanung 
bis zum 31.7. 75 noch 3 Pläne, von der Gemeindebehörde unter
zeichnet, zuzustellen. Eiri'Exeinplar soll auf Leinwand' aufge-
zogeh werden. 

: . . .: '-
., -, 

.t.· ··' l. 

3. Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit dem 
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vorliegenden in Widerspruch stehen. 

Genehmigungsgebühr: Fr. 200.--
Publikationskosten: Fr. 18.-- (Staatskanzlei Nr. 613 ) RE 

Fr. 218.--
--------------------

Bau-Departement (2) Ca 
Kant. Hochbauamt (2) 
Kant. Tiefbauamt (2) 

Der Staatsschreiber: 

Amt für Wasserwirtschaft (2) 
Rechtsdienst des Bau-Departementes 
Amt für Raumplanung ( 3) , mit Akten und 1 gen. Plan und Sonderbau-

vorschriften ~ 
Kreisbauamt I, 4500 Solothurn, mit 1 gen. Plan und Sonderbauvor

schriften (folgen später) 
Amtschreiberei Kriegstetten, 4500 Solothurn, mit 1 gen. Plan und 

Sonderbauvorschriften (folgen später) 
Kant. Finanzverwaltung (2 
Sekretariat der Katasterschatzung (2) 
Ammannamt der EG, 4511 Horriwil 
Baukommission der EG, 4511 Horriwil, mit 1 gen. Plan und Sender

bauvorschriften (folgen später) 
Ingenieurbüro R. Enggist, Rötistrasse 22, 4500 Solothurn 
Architekturbüro P. Altenburger, Alte Ber.nstr. 6, 4500 Solothur.n 

Amtsblatt Publikation: Der spezielle Bebauungsplan 11Dorfkern" 
der Einwohnergemeinde Horriwil wird mit 
den dazugehörenden Sonderbauvorschriften 
genehmigt. 


